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und als unzutreffendabgelehnt.Danngehtdie �&�~�Y�'�Y�J�a�L�(�; auf das
weitereVerhaltender Gegnerein: die ersteDurchsuchungdes
(zweiten) Schiffes und die angestelltenßaauvQtwerdenerzählt.
GanznatÜrlichschließtdarandie Besprechungund Entwertung
der verfänglichenzweiten ßaauvo(; (bis § 52) an. Dann kommt
die Redeaufdasbei derzweitenSchiffsdurchsuchunggefundene
Yeuppuu[owv,und es folgt derVersuch,es als Fälschungzu er
weisen12). Was an diesemAufbau bedarfeiner außerhalbder
gegebenenTatbeständeund ihrerVerwertungliegendenErklä
rung durch vermeintlicheGravitationszentren?Darf etwa der
AOYO(; nicht so vorgehen?Daß aber in unsererRedeauch die
l1VUX11Qt n[aUL(; zu ihrem Rechtekommen,hat Solmsenselbst
a.a.O. S. 50ff. einleuchtendnachgewiesen.Auch beimVorbrin
gen eigenerArgumentehat Antiphon sich bewährt,und es ist
m.E. schonein ZeichendessouverändaherschreitendenLogos,
daß er dieseArgumentesowohl in Verbindungmit seinerBe
sprechungder a:/;,eXllol nÜnCl(; als auchunabhängigdavonvor
gebrachthat.

Nachwort.Es mögemir gestattetsein,aucheinenBlick auf
die beidenanderenRedenAntiphons zu werfen und zu unter
suchen,wie es sich bei ihnenmit den Gravitationszentrenver
hält. In der6. RedespielendiepaerVee(;einegroßeRolle.Natur
gemäß!Denndaß der Angeklagtedem umgekommenenChor
knabennichtbefohlenhatte,denverhängnisvollenTrankzuneh
men,noch ihn dazu gezwungen,noch diesenTrank selbstihm
gegeben,ja Überhauptbei seinerÜberreichungnicht anwesend

12) Wennalso Antiphon ein Dispositionsschemavor Augengehabt
hat, so hat er es nicht sklavischbefolgt. P. Hamberger,Die rednerische
Disposition in der alten Texv1j e1JTOe",f} (Paderborn1914) nimmt an, er
habe sich an das altsizilische Schemades Korax gehalten. Dann hätte
Antiphon eben �"�a�T�C�i�a�T�a�a�t�~ (= �&�f�}�Y�1�j�a�t�~�) und �d�y�w�v�s�~ (= �n�l�a�T�C�t�~�) nicht
säuberlichvoneinandergetrennt, sondernmiteinanderverquickt. Aber
geradein der nichtsklavischenBefolgungdesSchemaszeigt sich der Mei
ster.Die übrigenTeile lassensich schönnachweisen:neoollUOVmit captatio
benevolentiae(§ 1-7), neO"aTaa"evf}mit Stimmungsmachegegendie Gegner
(§ 8-18), die überleitende�n�e�o�"�a�T�C�i�a�T�a�a�t�~ (§ 19) sowie der �B�n�l�A�o�y�o�~�. Dazu
die sog. �n�a�e�e�"�f�h�a�l�~�. DiesecharakterisiertTroilos (Rhet. Gr. XIV 52) fol
gendermaßen:slTa TY[v naee,,{fwLV �d�n�o�t�5�S�t�~�L�V oiJaav TOV "eWOp,EvOV ßlov.
Ba"OnStyde �w�~ Bnt eVt "at /lovqJ BY"Af}/lan notf}aaafJmT°Y,v "aTT/YoelavTO 6
IpsVywvdnoAvlhJasTU!"at &d TOVTO TY[v naee"ßaatvBncvo1jas.Den Sinn der
Stellehat Lel1l1ert mit �w�~�(�c�l�) ... notf}asTU!T."" TO(TS) "TA. getroffen;diesen
Sinn erreicht man aber einfachermit (T0) Bnl e.". /lovqJ noujaaafJmund
Streichungvon TO. Wer sichverteidigt,mußsichundseineLebensführung
in ein günstigesLicht stellen,und dasgeschiehtin § 74-84.
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war, das konnte nur durch Zeugen nachgewiesen werden. Wenn
Solmsen a. a. O. S. 35 meint, ein Demosthenes hätte auch ein
sonstiges Argument für die Abwesenheit des Beschuldigten bei
bringen können, so ist das eine zu nichts führende Vermutung,
solange nicht angegeben wird, welches denn. Aber der Ange
klagte hatte zum Punkte p,ar[rv(!ec; noch mehr vorzubringen.
Seine Gegner hatten seinenVorschlag, seine und fremde Sklaven
peinlich befragen zu lassen, abgelehnt. Das mußte gegen sie aus
genützt werden. Auch mußte dagegen Stellung genommen wer
den, daß sie dem von ihm selbst gestellten Zeugen die Glaub
würdigkeit abgesprochen hatten. Beides geschieht in einem Ab
schnitt (§ 21-32), der die Aufgabe hat, das Vorgehen seiner Geg
ner zu charakterisieren (olep Te6nep e(!xovTat eni Ta n(!ayp,ura § 20)
und der darin gipfelt, daß die Art und Weise, wie die Gegner zu
Werke gingen, nur als Zeugnis zugunsten des Angeklagten
zu buchen ist. Wenn Solmsen a. a. o. S. 25 meint, dieser Punkt
sei mit ganz anderen Dingen verknüpft, die mit dem olep T(!6mp
e(!XOvTat eni Ta neayp,UTa nichts zu tun hätten, so sehe ich das
nicht ein. Denn daß die Gegner den Zeugen des Angeklagten
als unglaubwürdig hinstellen, zeigt doch auch, wie sie zu Werke
gehen, beweist also keineswegs, daß das Gravitationszentrum
p,aeTVeec; hier etwas, "was nur gerade auch mit den p,aeTVeec; zu
tun habe", an sich herangezogen hat.

Wenn nun hier ein Gravitationszentrum p,aeTVeec; zugegeben
werden kann, so kann von einem oe'Xot betitelten aber nicht die
Rede sein. Gewiß behauptet der Angeklagte, seine Gegner seien
zum Vorgehen gegen ihn, also auch zu dem dabei zu leistenden
Eide durch Bestechung veranlaßt worden (§ 49) und würden
jeden Eid verletzen und jedes Gericht betrügen (§§ 49 u. 5I),
aber das geschieht am Schluß eines langen Abschnitts, der die
yvwp,'fJ un'll a'llnM'Xw'll (§ 20), d. h. ihre sittliche Minderwertigkeit
kennzeichnet (§§ 33-51). Darin werden sie als aaeßÜnaTot und
ä~LOt p,taela{)m (§ 33), als axhALOt und ä'llop,ot (§ 47) und als
a'llO(fLWTaTOt (§ 48) bezeichnet. Daneben freilich zweimal auch
als lntoe'X6TaTOt (§§ 37 u. 48). Ihre Meineidigkeit ist also nur eine
Seite ihrer Lasterhaftigkeit neben anderen, und es ist nicht ge
rechtfertigt, wenn Solmsen den ganzen Abschnitt unter das
Stichwort O(!'Xot stellt und ihm die Aufgabe zuweist, den gegne
rischen Eid zu disqualifizieren. Das ganze Wesen und Verhalten
der Gegner soll disqualifiziert werden und damit natürlich auch
ihr Eid.

In der ersten Rede endlich stand dem Antiphon so gut wie
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gar kein Beweismaterial zurVerfügung. Er mußte infolgedessen
der Behandlung des Umstandes, daß die Gegenpartei die pein
liche Befragung ihrer Sklaven abgelehnt hatte, einen breiten
Raum gewähren; er mußte ferner ein gut Teil Zeit darauf ver
wenden, diese Gegenpartei auch sonst den Richtern verdächtig
zu machen, und ein auch später zu diesem Zwecke gern ange
wandtes Mittel war es, ihren Eid zu diskreditieren. Das tut der
Sprecher zweimal, nämlich § 6f. und § 28. Auf die erste Stelle
möchte ich näher eingehen, weil ihr Text umstritten ist. Zwar
hat m. E. Thalheim den Anfang überzeugend he~gestellt, und
ich kann Solmsen nicht folgen, wenn er an der Uberlieferung
festhält. Da soll denn OVU leei heißen ,er hat nicht die Berechti
gung zu sagen', was mir unmöglich scheint; da wird die uner
trägliche Wiederholung des gleichen Gedankens in fast den glei
chen Wendungen in § 7 (:ruvc; nee{ y' 6)V ovu ~{}sÄ'Y)ae nvfHa{}al,
lYXweei avufJ neel rovrwv elCJsvwj nwc; ovv neel rovrwv, (Jj 8lU61;ov
uc;, avrov duoc; dMval, 6)V ye r~v aÄ'I1{}elav ovu e'lÄ'Y)rpe,) mit ihrer
Antiklimax (unmöglich- unwahrscheinlich) ruhig hingenommen.
Ja, Solmsen empfindet die doppelte Versicherung sogar als vor
züglichen Abschluß des Gedanke~s. Auch der Versuch von
Wilamowitz, der Stelle durch eine Anderung der Interpunktion
aufzuhelfen (nwc; OVv j neel rovrwv ... avrov duoc; dMvw, 6)V ye
n]v aÄrJ1'hlav ovu e'lÄ'Y)rpe,), wird von Solmsen verworfen, obwohl
dadurch das Überlieferte erträglicher wird. Aber auch Wilamo
witz muß leet als ,er wird sagen können' deuten, und das geht
nicht. Ich billige also Thalheims uahOl rovro y' leei für ual ov
rovro y' leei und die Umstellung des Satzes nwc; oVv ... duoc;
dMval ud. hinter den I. Satz von § 6. Nun aber kommt der
schwierige Satz uahol avro rov'rO lxeijv, ö ual lyw neOvuaÄoVfl'Y)v
(die ßuaavoc; der Sklaven) önwc; ro neax{}ev fi aÄ'Y){}ec; lne~eÄ{}eiv.

Da schlägt Thalheim aÄ'Y){}wc; statt aÄ'Y)1Hc; vor. Wenn das einen
Sinn geben soll, müßte es entweder heißen: ,damit es möglich
wäre, das Geschehene in gerechter Weise zu ahnden' oder ,das
Geschehene in der Wirklichkeit entsprechender Weise (= nach
seinem wirklichen Verlauf) zu untersuchen'. Aber weder ist bei
Antiphon aÄ'Y){}'I1c; = gerecht noch lne~eÄ{}eiv = untersuchen.
Eben daran scheitert auch Vahlens önwc; ro neax{}ev ~v aÄ'Y){}ec;
lnsl;sJ..{hiv = ,quemadmodum iustum erat inquirere' (Fr. Igna
tius, De Antiphontis elocutione, Beral. 1882, S. 104)' Die glei
che Mißdeutung von lnel;eÄ{}eiv zeigt sich auch bei den Vor
schlägen von Sauppe (neo{}V/t'Y){}1]t'al] önwc; ro neax{}ev ~v aÄ'Y){}wc;
lne~eÄfhiv und Schöll (neo'l?vfl'Y)'&'t]Vw] önwc; ro neax{}ev ~v ual ro
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aArr{}e~ f:Ttt;~BAfJei:jJ. Wynberg endlich (Antiphons eerste rede,
Amsterdam 1938) deutet aArrfH~ als OV Aav{}a110V und übersetzt:
te bereiken} dat hetgebeurde aan het volle licht kvanJ} was undiskutabel
ist, schon weil lnB~d{}Btv nicht ,erreichen' heißen kann. Aber
den hier nötigen Sinn hat Wynberg getroffen, ebenso Gernet,
der übersetzt: pour que la verite des faits fut etablie} ohne daß der
daneben stehende Text önw~ 1'0 n(!ax{}ev naA'Y]{}e~ [lnB~d{}Btv]

das rechtfertigt. Sollte nicht das bei Antiphon gerade in der
ersten Rede so häufige lne~d{}eiv - schon in § 1 lesen wir lne~

d{}B'iV} lne~etpL} lnB~u.5vu} in § 2 lne~LOvu - an die Stelle von
l~d{}e'iv getreten sein und so als Sinn sich ergeben: ,damit es
möglich würde, daß, was geschehen ist, als dem wirklichenVer
lauf entsprechend herauskäme'? Der a.c.i. nach [auv ist zu bele
gen (Aisch. Prom. 757 15 ya(! nOT' [auv bmeae'i11 a(!xfj~ Llta; Pind.
P. 2,96 &<56vw 15' ei'Y] pe TO'i~ aya{}o'i~ OpLABt11) Thuk. 7, 12 nl~

vav~ OV" [auv avd"vaana~ bta'lfJv~aL usw.), und l~d{}Btv im
Sinne von ,herauskommen' finden wir Xen. Hell. 6,1, 5 a(!L{}po~

... "al aAAo{}BV OV" av lAanwv lUA{}OL.
Mit § 6f. hängt nun nach Solmsen § 28 zusammen, und hier

soll der Ö(!')(,o~ lediglich Attrappe für andersartiges Beweismate
rial sein (a. a. O. S. 19). Wie ist es in Wirklichkeit? Der Redner
hat gerade von der Verruchtheit der Märderin gesprochen. Die
ser Verruchtheit entspricht die durch den leichtsinnigen Eid
belegte ToApa ihres Sohnes. Er ist ja nicht dabei gewesen, denn
die lmßovABvOVU:~ dulden keine Zeugen. Die lmßovABvopevoL
aber ... Damit ist das Wort gefallen, auf das der Redner hin
steuerte, das er brauchte. Alles, was dazu hinführte, war lediglich
Überleitung, auch die Erwähnung des leichtsinnigen Eides, der
kurz abgetan wird. Denn jetzt kommt das absichtlich für den
Schluß aufgesparte wirkungsvolle Argument, daß der sterbende
Vater, von der Schuld seiner Frau überzeugt, ihn mit der Rache
an der Märderin beauftragt habe. Das ist recht geschickt. Anti
phon hat überhaupt aus der Sache gemacht, was zu machen war.
Wenn Solmsen a. a. O. S. 35 sagt: "ob aber wirklich ein Demo
sthenes kein einziges sonstiges Argument - und sei es ein belie
big ausgeklügeltes und beliebig wenig stichhaltiges - für be
absichtigte Vergiftung oder gegen angebliche q;tAT(!a... beizu
bringen gewußt hätte, mächte ich sehr nachdrücklich in Zweifel
ziehen", so wäre es beweiskräftiger gewesen, wenn Solmsen
selbst ein solches Argument ersonnen hätte. Ich vermag es nicht.
Wie wir den Fall überschauen, ließen sich q;tAT(!a wahrscheinlich
machen: die Frau hatte wirklich Grund, mit der ehelichen Treue

22 Rhein. Mus. f. Philol. N. F. CIX
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ihres Mannes unzufrieden zu sein, der Redner selbst, aller Wahr
scheinlichkeit nach ein unehelicher Sohn, ist ein Beweis dafür.
Da aber auf cp6yo~ bwvaLO~ plädiert wurde, ließ sich damit nichts
anfangen. Und die Frau ins Blaue hinein zu verleumden wäre
doch eine bedenkliche Sache gewesen.

So muß ich Solmsens These von den Gravitationszentren
einschränken. Antiphon ist natürlich kein Demosthenes, aber
was er geleistet hat, ist aller Achtung wert. Selbst seine am wenig
sten geschätzte erste Rede ist eine tüchtige Leistung, das hat
Thiel (Mnemosyne ~6, 1928, S. 8Iff.) überzeugend nachgewiesen.
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